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Herrn 

Wilhelm Schönfelder

Rue Jacques de Lailing 19-21

B-1040 Bruxelles


11.07.2001 ddu-AvO


Tel (040) 8 53 08-220

Art. 12 des Datenschutzrichtlinienentwurfes COM(2000)385

Sehr geehrter Herr Schönfelder,

Dumrath & Fassnacht verlegt seit mehr als 200 Jahren Adressbücher. Mit 350 Beschäftigten produziert unser Unternehmen für den gesamten Norden Deutschlands 60 verschiedene Telefon- und Branchenbücher (Gelbe Seiten) mit etwa 3,5 Millionen Einträgen pro Jahr. 

Ich wende mich heute an Sie, da der Entwurf des Art. 12 der neuen Datenschutzrichtlinie mein Unternehmen in seiner Existenz bedroht. Die parlamentarischen Beratungen im Rahmen der Ersten Lesung finden zur Zeit statt, der Rat hat den Kommissionsentwurf bereits akzeptiert, ihn sogar noch erweitert. Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Probleme zu lenken wird insofern schwierig sein, ich möchte es dennoch gerne versuchen.

Telefon- und Branchenbücher sind heute für jeden eine völlige Selbstverständlichkeit, sie gehören europaweit zum täglichen Leben dazu. Suche ich einen Musiklehrer für meine Tochter, so schaue ich in die Gelben Seiten, ebenso wie bei der Suche nach einem privaten Pflegedienst für einen Erkrankten. Wird Art. 12 in der Form des Richtlinienentwurfes Wirklichkeit, so werden diese Möglichkeiten nicht mehr bestehen, da verlässliche Verzeichnisse verschwinden werden.

Was ist das Problem? Art. 12.2 des Entwurfes der Kommission verändert die Grundlage der Datensammlung für Telefonverzeichnisse radikal. Bisher wird jeder Teilnehmer bei der Beantragung eines klassischen Telefonanschlusses mit Namen, Adresse und Telefonnummer automatisch gelistet und erscheint mit diesen Daten in Telefonbüchern. Mehr als diese Grundinformation wird nicht veröffentlicht, keine E-Mail-Adressen, keine Mobilfunknummern.

Wünscht er keine Veröffentlichung, so kann der Teilnehmer jederzeit widersprechen (Art 11.1 Datenschutzrichtlinie 97/66/EC). Folge sind vollständige und zuverlässige Telefonverzeichnisse, wie sie auch von der Universal Service Directive verlangt werden (Recital 7, Art.5).

Art. 12.2 des Entwurfes kehrt dieses Prinzip um: in Telefonbücher wird nur aufgenommen, wer der Veröffentlichung von Name, Adresse und Telefonnummer ausdrücklich zustimmt. Durch dieses Verfahren werden 50% der Daten verloren gehen. Das zeigen Marktstudien ebenso wie bereits bestehende Erfahrung mit dem sog. „Opt In“ Verfahren. Zuverlässige Verzeichnisse wird es dann nicht mehr geben.

Ich unterstütze die Ziele des Datenschutzrichtlinienentwurfes ausdrücklich. Dies deutlich zu machen, liegt mir sehr am Herzen, denn ohne Vertrauen in die Sicherheit der Daten in den Netzen wird die Entwicklung zur „Informationsgesellschaft“ nicht gelingen. Der für Kommerz und Verwaltung „gläserne Bürger“, von unerwünschten E-Mails bombardiert, ist eine abschreckende Vision. Aber Telefonverzeichnisse haben mit diesen Gefahren nichts zu tun. Name, Adresse und Telefonnummer als klassische Verzeichnisinformation sind nicht die Grundlage für das sogenannte Spamming, das massenhafte und unaufgeforderte Zusenden von E-Mails. E-Mail-Adressen werden ausschließlich auf Anforderung ihres Inhabers veröffentlicht. Insofern sind nicht Telefonverzeichnisse, sondern die Möglichkeiten ausgefeilter Such- und Rastersoftware die große Gefahr für die Verletzung von Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten. Nimmt man das Verschwinden zuverlässiger Verzeichnisse in Kauf, so ist das eigentliche Problem nicht bekämpft. Mein Vorschlag für Art.12.2 lautet deshalb:

„Member states shall ensure that subscribers are given the opportunity free of charge to determine, whether their personal data are excluded from a public directory...“
Auch Art.12.1 erweist sich als außerordentlich problematisch, wenn er verlangt, dass der Telefonteilnehmer bezüglich des Teilnehmerverzeichnisses über jede weitere Verwendungsmöglichkeit informiert werden soll. Es wird praktisch unmöglich sein, diese Forderung umzusetzen. Ständig werden neue Nutzungsmöglichkeiten entwickelt, die dem Verzeichnisverleger gar nicht bekannt sind, über die er auch nicht informieren kann. Sinnvoll ist die von der Council Working Group ergänzte Erwägung, die Weitergabe der Daten an Dritte dann an eine vorherige Zustimmung des Teilnehmers zu binden, wenn diese Daten zu anderen Zwecken verwendet werden sollen, als die, für die sie gesammelt worden sind.

Ich hoffe sehr, Ihnen meine Sorgen und Überlegungen zu Art.12 des Datenschutzrichtlinienentwurfes verständlich gemacht zu haben. Sollten Sie Interesse an einem Meinungsaustausch zu dieser Frage haben, oder sind Fragen offen geblieben, so stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

